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Beschlussantrag:

Fiir das Bundesprogramm , Sanierung kommunaler Sportstatten” werden firfolgende stadtische
Sporthallen bis zum 15.1.2026 Antrage gestellt:

- Dreifeldhalle Uhland-Sporthalle
- Mehrzweckhalle Hirschau

Finanzielle Auswirkungen

Der Bund beteiligt sich grundsatzlich mit45 Prozentan denin der Projektskizze angegebenen zu-
wendungsfahigen Gesamtausgaben —der Eigenanteil der Kommunebetrdgt somit 55 Prozent. Die
Kombination mitanderen Forderprogrammen ist nicht ausgeschlossen, die Entscheidung wirdim
Einzelfalldurch die Bundesgremien getroffen.



Begriindung:

1. Anlass / Problemstellung

Das Bundesprogramm , Sanierung kommunaler Sportstatten” (SKS) stellt fiir den ersten Pro-
jektaufruf 2025/2026 insgesamt 333 Millionen Euro bereitundist Teil dergeplanten
»Sportmilliarde“ des Bundes. Die Finanzierung erfolgt aus dem Sondervermogen fiir Infra-
strukturund Klimaneutralitat.

Uber das SKS kdnnen Férderantrage/Projektskizzen zur Sanierung kommunaler Sportstétten
eingereicht werden. Flir das Antragsverfahren miissen bis zum 15.01.2026 Projektskizzen
eingereichtwerden. Fiirdie Antragsstellung muss ein Beschluss des Gemeinderates beige-
fugt werden aus dem hervorgeht, dass das Gremium die Einreichung der Projektskizzen bil-
ligt.

2. Sachstand
Bundesprogramm ,Sanierung kommunaler Sportstatten”

Uber das Bundesprogramm stehenin einer ersten Tranche insgesamt 333 Mio. Euro zur
Verfliigung. Weitere 333 Mio. Euro sollen tiber Verpflichtungsermachtigungen vergeben
werden. Diese Mittelsollenin die Sanierung und Modernisierung von Sportstitten mit be-
sondererregionaler und Gberregionaler Bedeutung flieBen, Das Ziel ist die nachhaltige Star-
kungund zukunftsfahige Gestaltung der Sportstatteninfrastruktur. Der Hochstforderbetrag
liegtbei 8 Mio. Euro pro Projekt. Die Férderhthe des Bundes liegt bei bis zu 45 Prozentund
bei Kommunenin Haushaltsnotlage bei bis zu 75 Prozent der zuwendungsfahigen Gesamt-
ausgaben. Deraufzubringende kommunale Eigenanteil betragt mindestens 55 Prozent bzw.
bei Kommunen in Haushaltsnotlage mindestens 25 Prozent der zuwendungsfahigen Ausga-
ben.

Das Verfahrenist zweistufig gestaltet: Projektantrdge mit Projektskizzen (Interessensbe-
kundungsverfahren). Diese missen bis zum 15.01.2026 eingereicht sein. Daflirist eine Kos-
tenschatzung notwendig, wiesie inderVorplanung (Leistungsphase 2gemal HOAI) erfolgt.
Die eingereichten Projektskizzen werden gepriift und der Haushaltsausschuss des Bundes-
tags wahltvoraussichtlich bis Ende Februar 2026 die Projekte aus, die flirdie Férderung
vorgesehensind.

Im Rahmen der 2. Phase des Antragsverfahrensistzum Antrag ein detaillierter Ausgaben-
und Finanzierungsplan vorzulegen. Diese Phase beginnt ab Marz 2026. Ein konkreter Zu-
wendungsantrag muss dann gestellt werden.

Nach Erteilung des Zuwendungsbescheides miissen die Projekte bis spatestens 31.12.2031
abgeschlossen sein. Grundsatzlich darf mit der Umsetzung der Projekte erst nach Erteilung
desZuwendungsbescheids begonnen werden.

3. VorschlagderVerwaltung

In Vorlage 161/2025 sind die Sanierungsprioritdten der Sport- und Mehrzweckhallen aufge-
fuhrt. In dieserVorlage ist dargestellt, dass die Dreifeldhalle Uhland-Sporthalle, die Mehr-
zweckhalle Hirschau, die Mehrzweckhalle Pfrondorfund die Sporthalle Philosophenweg
dringend sanierungsbedirftig sind. Fir die Uhland-Sporthalle sowie die Mehrzweckhalle
Hirschau liegen bereits Machbarkeitsstudien vor, die fiir die Antragsstellung fiir Projektpha-
se 1 biszum 15.01.2026 ausreichendsind.

Deshalb empfiehlt die Verwaltung, fiir diese zwei Hallen Projektantrage zu stellen.
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Angeregt wurde von Seiten des ,,AK pro Bader” zu priifen, ob auch fiir die Sanierung des
Hallenbades Nord ein Antrag gestellt werden konnte. Am 14.11.2025 hat der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages beschlossen, fiir die Sanierung von Schwimmbadern ei-
ne weitere Fordertranchein Héhe von 250 Mio. Euro bereit zu stellen.

Zusatzlichzumo.g. Férderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstatten" eréffnet das fiir
die Universitatsstadt Tlibingen die Moglichkeit, flir die Sanierung des Hallenbades Nord
Mittel aus dieserneuen Fordertranche zu beantragen.

Daher wird die Antragstellungim urspriinglichen Sportstattensanierungs-Programm SKS auf
die beiden Sporthallen Uhlandhalle und Hirschau konzentriert.

Losungsvarianten

keine

Klimarelevanz



	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	Anlage
	Beratungsfolge
	Typ
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

